
Bienen, Laufkäfer, Raubmilben und
Brackwespen werden bei sachgerechter
Anwendung von Roundup® Alphée nicht
gefährdet.
• Roundup® Alphée ist nicht selektiv. Kon-

takt mit Kulturpflanzen vermeiden. Bei
Anwendung im Zierrasen zur Erleichterung
der Neueinsaat werden getroffene Gräser
mitbekämpft.
• Volle Wirkung erst nach 2–3 Wochen

sichtbar.

Von der Zulassungsbehör-
de festgesetzte Anwen-

dungsgebiete
Anwendung nur im Freiland. Gegen ein- und
zweikeimblättrige Unkräuter unter Kern-
obst, auf Wegen und Plätzen mit Holzge-
wächsen sowie vor der Saat von Zierrasen,
Zierpflanzen und Ziergehölzen. Dosierung:
33ml/m².

Bei Kernobst 42 Tage; Roundup® ALPHÉE
kann nach bisherigen Erkenntnissen in al-
len gebräuchlichen Kernobst-Sorten einge-
setzt werden. Freiland, Ziergehölze, Wege
und Plätze mit Holzgewächsen, Rasen, Gras
und Heu, Zierpflanzen: Die Festsetzung ei-
ner Wartezeit ist ohne Bedeutung.

Gut bekämpfbar u.a.: Ackerwinde, Ampfer,
Beinwell, Berufskraut, Bingelkraut, Dis-
telarten, Ehrenpreisarten, Fuchsschwanz,
Gänsefuß, Große Brennnessel, Huflattich,
Kamille, Kreuzkraut, Klettenlabkraut, Knö-
terich, Löwenzahn, Melde, Quecke, Taub-
nessel, Vogelmiere, Zaunwinde. Nicht
bekämpfbar: Kleine Brennessel, Weißklee,
Mauerpfeffer, Acker- und Sumpfschachtel-
halm, Salbeigamander.

Nicht auf unkrautfreiem Boden anwenden,
da Wirkung nur über die grünen Pflan-
zenteile. Die Anwendung des Mittels auf
Freilandflächen, die nicht gärtnerisch, land-
oder forstwirtschaftlich genutzt werden,
ist nur mit Genehmigung der zuständigen
Behörde zulässig (§ 6 Abs. 2 und 3 PflSchG).
Zu diesen Flächen gehören alle nicht durch
Gebäude oder Überdachungen ständig ab-
gedeckten Flächen, wozu auch Verkehrs-
flächen jeglicher Art wie Gleisanlagen,
Straßen, Wege, Hof- und Betriebsflächen
sowie sonstige durch Tiefbaumaßnahmen
veränderte Landflächen gehören. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld bis
zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet
werden. Die Anwendung des Mittels in oder
unmittelbar an oberirdischen Gewässern
oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§
6 Abs. 2 PflSchG).

Unabhängig davon ist der gemäß Länder-
recht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhal-
ten. Zuwiderhandlungen können mit einem
Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro
geahndet werden.
Das Mittel wird als nicht schädigend für Po-
pulationen von Raubmilben (T. pyri), Brack-
wespen (A. rhopalosiphi) und Laufkäfern (P.
cupreus) und als schwach schädigend für
Siebenpunkt-Marienkäfer (C. septempunc-
tata) eingestuft. Das Mittel wird bis zu der
höchsten durch die Zulassung festgelegten
Aufwandmenge oder Anwendungskonzent-
ration, falls eine Aufwandmenge nicht vor-
gesehen ist, als nicht bienengefährlich ein-
gestuft (B4). Das Mittel ist giftig für Algen,
Fische und Fischnährtiere. Mittel und dessen
Reste sowie entleerte Behälter und Packun-
gen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Die Anwendung glyphosat-
haltiger Pflanzenschutz-

mittel ist verboten
1. auf nicht versiegelten Flächen, die mit

Schlacke, Split, Kies und ähnlichen Mate-
rialien befestigt sind (Wege, Plätze und
sonstiges Nichtkulturland), von denen die
Gefahr einer unmittelbaren oder mittel-
baren Abschwemmung in Gewässer oder
Kanalisation, Drainagen, Straßenabläufe
sowie Regen- und Schmutzwasser-kanäle
besteht, es sei denn, die zuständige Be-
hörde schreibt mit der Genehmigung ein
Anwendungsverfahren vor, mit dem si-
chergestellt ist, dass die Gefahr der Ab-
schwemmung nicht besteht

2. auf oder unmittelbar an Flächen, die mit
Beton, Bitumen, Pflaster, Platten und ähn-
lichen Materialien versiegelt sind (Wege,
Plätze und sonstiges Nichtkulturland),

von denen

die Gefahr einer unmittel-
baren oder mittelbaren Abschwemmung
in Gewässer oder Kanalisation, Draina-
gen, Straßenabläufe sowie Regen- und
Schmutzwasserkanäle besteht, es sei
denn, die zuständige Behörde schreibt
mit der Genehmigung ein Anwendungs-
verfahren vor, mit dem sichergestellt ist,
dass die Gefahr der Abschwemmung nicht
besteht. Pflanzenschutzmittel, die aus
Glyphosat bestehen oder Glyphosat ent-
halten und deren Anwendung auf einer
Freilandfläche vorgesehen ist, die nicht
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich
oder gärtnerisch genutzt wird, dürfen nur
dann an einen anderen abgegeben wer-
den, wenn dem Abgebenden zuvor eine
dem anderen erteilte Genehmigung nach
6 Abs.3 des Pflanzenschutzgesetzes vor-
gelegt worden ist.

Hinweise zum Schutz des
Anwenders

Wirkstoff: 7,2 g/l Glyphosat (als Isopropylaminsalz 9,7 g/l)
AL - sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung

NICHT zur Anwendung im Rasen geeignet !

Anwendungsbereich Freiland Spezielle Hinweise

Wege und Plätze mit Holzgewächsen, ab Pflanzjahr
(Nichtkulturland, genehmigungspflichtig)

Düse auf gewünschte Sprühbreite stellen; Unkräuter aus 30 –50 cm
Abstand besprühen; Einzelpflanzenbehandlung; Freiland.Unter Ziergehölzen, ab Pflanzjahr

Unter Kernobst, ab Pflanzjahr

Kulturvorbereitung im Zierpflanzenbau (vor dem
Umbruch), d.h. Unkrautbeseitigung vor Anbau von
Zierpflanzen

Düse auf gewünschte Sprühbreite stellen; Unkräuter aus 30 –50 cm
Abstand besprühen. Ca. 7 Tage vor dem Umbruch einsetzen. Behandel-
ten Aufwuchs (Abraum vor der Neuansaat) weder zur Kleintierfütte-
rung noch zur Kleintierhaltung verwenden; Freiland.

Verunkrautete Zierrasenflächen (vor dem Umbruch),
die neu eingesät werden sollen (Altrasen wird
mitbekämpft!)

Düse auf schäumenden Sprühstrahl stellen; Rasen und Unkräuter aus
30 – 50 cm Abstand besprühen. Freiland.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

GEBRAUCHSANLEITUNG ROUNDUP® ALPHÉE
Roundup® Alphée wird während der Vegetationsperiode unverdünnt
gleichmäßig auf die  Unkräuter und Ungräser gespritzt, bis ein leicht
sichtbarer Belag entsteht (33 ml/m²), (Nichtkulturland, genehmigungs-
pflichtig). Nicht tropfnass behandeln.
Die gewünschte Sprühbreite lässt sich durch Drehen an der Düse
einstellen.
Regen 6 Stunden nach der Anwendung und später beeinträchtigt die
Wirkung nicht.
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Zulassungsinhaber:
Monsanto Agrar Deutschland GmbH
Vogelsanger Weg 91, 40470 Düsseldorf

Vertrieb:

Gebrauchsanleitung
innenseitig
Bitte hier öffnen

Frostfrei lagern. Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.
Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.
® eingetragenes Warenzeichen von Monsanto Technology, LLC
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• Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mit-
telvermeiden. Missbrauch kann zu Ges-
und- heitsschäden führen.  

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch
und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung
einzuhalten. Behandelte Flächen /
Kulturen erst nach dem Abtrocknen des
Spritzbelages wieder betreten.  

• Da die Anwendung und Lagerung des Mittel
außerhalb unseres Einflusses liegen,
übernehmen wir hier für keine Haftung.

                    Roundup® Alphée ist eine
gebrauchsfertige Spritzlösung.
Roundup® Alphée eignet sich für die gezielte
Unkraut- und Ungrasbekämpfung auf Wegen
und Plätzen mit Holzgewächsen (Nichtkultur-
land, genehmigungspflichtig), unter Ziergehöl-
zen und Kernobst sowie zur Kulturvorberei-
tung im Zierpflanzenbau.
Wirkt ausschließlich auf grünen Pflanzen als
Blattherbizid. Keine Bodenwirkung. Anwendung
im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

besondere hinweise

Temperatur bedingte Wirkungkungsverzöge-
rungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Vorsicht bei benachbart wachsenden
Kulturpflanzen, da Schäden möglich. Um
Abtrift zu vermeiden, nicht bei Wind sprü-
hen. Maximal 1 Anwendung während der
Vegetationsperiode für die Kultur bzw. je
Jahr. Den behandelten Aufwuchs (Abraum
vor der Neueinsaat) weder zur Kleintier-
fütterung noch zur Kleintierhaltung
verwenden.

hinweise  zum Schutz der Umwelt

das umfassende Wirkungsspektrum
von Roundup® Alphée
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